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1. Einleitung Der Jugendring setzt sich aktiv für den Schutz von Kindern und 

Jugendlichen ein. Dieses Jugendschutzkonzept basiert auf den gesetzlichen 

Vorgaben des Sozialgesetzbuches VIII (§ 8 SGB VIII) sowie den Leitlinien des 

Kinder- und Jugendschutzes. Ziel ist es, sichere Rahmenbedingungen zu 

schaffen, Risiken frühzeitig zu erkennen und eine Kultur des Hinsehens und 

Handelns zu etablieren. Ein umfassender Schutz erfordert die Mitwirkung aller 

Beteiligten, von Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen bis hin zu den 

Kindern und Jugendlichen selbst. 

Der Jugendring sieht es als seine Verantwortung an, einen geschützten Raum zu 

schaffen, in dem sich junge Menschen sicher entfalten können. Dies erfordert 

ein bewusstes Engagement aller Beteiligten, klare Strukturen und 

kontinuierliche Schulungen, um mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen und 

zu verhindern. 

2. Grundsätze des Kinder- und Jugendschutzes 

• Unbedingter Schutz der Integrität: Kinder und Jugendliche haben ein 

unveräußerliches Recht auf körperliche, seelische und soziale 

Unversehrtheit. Alle Maßnahmen, die innerhalb des Jugendrings 

getroffen werden, müssen sicherstellen, dass diese Rechte gewahrt 

bleiben. Dazu gehört auch der Schutz vor emotionalem Druck, 

Überforderung und ungünstigen Machtverhältnissen. 

• Prävention und Aufklärung: Um Gewalt, Missbrauch, Vernachlässigung 

und Diskriminierung vorzubeugen, setzt der Jugendring auf proaktive 

Maßnahmen. Durch gezielte Informationskampagnen und offene 

Gespräche soll eine Atmosphäre geschaffen werden, in der sich Kinder 

und Jugendliche sicher fühlen, Probleme anzusprechen. 

• Transparenz und sichere Umgebung: Der Jugendring verpflichtet sich, 

klare Strukturen zu schaffen, die das Vertrauen der Kinder und 

Jugendlichen sowie deren Eltern fördern. Dazu gehören definierte 

Verhaltensrichtlinien, transparente Abläufe und eine klare 

Dokumentation aller Schutzmaßnahmen. 



• Sensibilisierung und Schulung: Um einen effektiven Kinderschutz zu 

gewährleisten, müssen alle Beteiligten regelmäßig geschult werden. 

Neben rechtlichen Grundlagen werden dabei praxisnahe 

Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Verdachtsfällen vermittelt. 

• Partizipation: Kinder und Jugendliche sollen aktiv in Schutzmaßnahmen 

einbezogen werden. Ihre Perspektiven und Erfahrungen werden ernst 

genommen, um eine Umgebung zu gestalten, die ihren Bedürfnissen 

gerecht wird. Dazu zählen auch altersgerechte Beteiligungsformate, in 

denen ihre Stimmen gehört werden. 

3. Präventive Maßnahmen 

• Schulungen und Sensibilisierung: Alle haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeiter*innen nehmen regelmäßig an verpflichtenden Schulungen 

teil. Inhalte sind unter anderem das Erkennen von 

Kindeswohlgefährdung, Handlungsmöglichkeiten im Verdachtsfall und die 

Sensibilisierung für grenzachtende Interaktionen. 

• Verhaltenskodex: Ein verbindlicher Verhaltenskodex legt klare Regeln für 

den Umgang mit Kindern und Jugendlichen fest. Darin sind unter 

anderem Vorgaben zu Nähe und Distanz, Kommunikation sowie der 

Nutzung digitaler Medien enthalten. 

• Erweitertes Führungszeugnis: Jeder, der regelmäßig mit Minderjährigen 

in Kontakt steht, ist verpflichtet, ein aktuelles erweitertes polizeiliches 

Führungszeugnis vorzulegen. Dies dient der Prävention und hilft, das 

Risiko von Übergriffen zu minimieren. 

• Sicherheitskonzept für Veranstaltungen: Bei Veranstaltungen wird eine 

detaillierte Risikoanalyse durchgeführt. Aspekte wie Notfallpläne, 

Ansprechpersonen, Schutzräume und Aufsichtsregelungen werden vorab 

definiert, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. 

• Anlaufstellen: Geschulte Vertrauenspersonen stehen als 

Ansprechpartner*innen für Kinder, Jugendliche und Eltern zur Verfügung. 

Sie sind niedrigschwellig erreichbar und unterliegen der 

Verschwiegenheitspflicht, um ein hohes Maß an Vertraulichkeit zu 

garantieren. 



 

 

4. Interventionsstrategien bei Verdachtsfällen 

• Niedrigschwellige Meldewege: Meldungen zu möglichen 

Gefährdungssituationen können anonym und unkompliziert erfolgen. Die 

Kinder und Jugendlichen werden aktiv über ihre Rechte und die 

vorhandenen Beschwerdewege informiert. 

• Krisenmanagementplan: Ein detaillierter Krisenplan regelt die Abläufe 

bei Verdachtsfällen. Dazu gehört die erste Einschätzung der Situation, die 

Einbindung externer Fachstellen und die Bereitstellung professioneller 

Unterstützung für Betroffene. 

• Zusammenarbeit mit Fachstellen: Der Jugendring arbeitet eng mit 

Jugendämtern, Beratungsstellen, Therapeut*innen und der Polizei 

zusammen, um im Ernstfall eine schnelle und fachgerechte Intervention 

sicherzustellen. 

• Dokumentation und Nachverfolgung: Jeder Verdachtsfall wird sorgfältig 

dokumentiert und nach festen Standards erfasst. Die Dokumentation 

erfolgt unter Einhaltung der Datenschutzrichtlinien, um die 

Vertraulichkeit der Betroffenen zu wahren. 

5. Partizipation und Beschwerdemanagement 

• Kinder- und Jugendbeteiligung: Die Meinung von Kindern und 

Jugendlichen ist essenziell für die Wirksamkeit des Schutzkonzeptes. Sie 

werden regelmäßig nach ihren Erfahrungen und 

Verbesserungsvorschlägen gefragt. 

• Transparenz: Schutzmaßnahmen werden in verständlicher Sprache 

erklärt, damit Kinder und Jugendliche nachvollziehen können, welche 

Rechte sie haben und an wen sie sich im Bedarfsfall wenden können. 

• Beschwerdewege: Ein barrierefreies Beschwerdesystem ermöglicht es, 

Anliegen anonym und ohne Angst vor negativen Konsequenzen 

vorzubringen. Es gibt sowohl digitale als auch analoge Wege, 

Beschwerden einzureichen. 



• Regelmäßige Evaluation: Das Schutzkonzept wird kontinuierlich 

weiterentwickelt. Dies geschieht durch Feedback-Gespräche, anonyme 

Umfragen und den Austausch mit Fachkräften. 

6. Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 

• Kontinuierliche Anpassung: Das Konzept wird regelmäßig überprüft und 

an neue wissenschaftliche Erkenntnisse sowie gesellschaftliche 

Veränderungen angepasst. Dabei werden auch die Rückmeldungen von 

Kindern, Jugendlichen und Fachkräften berücksichtigt. 

• Fortbildungen: Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden nehmen 

verpflichtend an Schulungen und Fortbildungen teil, um stets über 

aktuelle Schutzmaßnahmen informiert zu sein. 

• Netzwerkarbeit: Der Jugendring pflegt den Austausch mit anderen 

Jugendorganisationen, Fachstellen und Behörden, um Best-Practice-

Ansätze zu übernehmen und gemeinsam den Schutz von Kindern und 

Jugendlichen zu verbessern. 

7. Schlusswort Der Stadtjugendring verpflichtet sich, den Kinder- und 

Jugendschutz aktiv umzusetzen und weiterzuentwickeln. Der Schutz junger 

Menschen ist keine einmalige Aufgabe, sondern ein kontinuierlicher Prozess, 

der eine konsequente Umsetzung, regelmäßige Reflexion und eine gelebte 

Haltung erfordert. Durch Prävention, Intervention und die Förderung einer 

offenen und sicheren Kultur kann eine Umgebung geschaffen werden, in der 

sich Kinder und Jugendliche geschützt, respektiert und gehört fühlen.  

 


